
Leistungsbewertung an der Auefeldschule 

 
Schriftliche Leistungen 

 
Ab Klasse 2 können folgende mit Noten zu bewertende 

schriftliche Leistungsnachweise durchgeführt werden: 

 

- Klassenarbeiten 

- Lernkontrollen (sogenannte „Tests“) 

 

Folgende schriftliche Leistungen bleiben ohne Benotung, 

können aber in die mündliche Note einfließen: 

 

- Übungsarbeiten 

- Leistungserhebungen 

 

Folgende schriftliche Leistungen fließen in keine 

Bewertung ein und bleiben unbenotet: 

 

- Diagnostiken 

- Orientierungsarbeiten/Lernstandserhebungen des 

Landes Hessen 

 

 

 

 

 

 

Mündliche Leistungen 

 
In die mündliche Note fließen folgende Leistungen ein: 

 

- Faktenwissen und Kenntnisse 
Das beinhaltet die Qualität von mündlichen und 

schriftlichen Unterrichtsbeiträgen in verschiedenen 

Arbeitsformen (z.B. Unterrichtsgespräch, Gruppenarbeit, 

Planarbeit, …), Meldungen und mündliche Beteiligung 

(quantitativ)  

 

- Fähigkeiten und Fertigkeiten 
Diese können nicht ausführlich dargestellt werden, da sie 

vom jeweiligen Fach (z.B. Bildgestaltung in Kunst, Erwerb 

der Schreibschrift in Deutsch, motorische Fertigkeiten in 

Sport, …) abhängig sind. 

 

- Produkte 
Dies beinhaltet die Qualität z.B. von Präsentationen, 

Plakaten und Mappen. 

 

- Persönliche Lernwege und –ziele 

Dies beinhaltet das eigenständige, organisierte und das 

Lernen reflektierende Arbeiten des Kindes sowie die 

Lernentwicklung der Schülerin/des Schülers 

 



Leistungsbewertung an der Auefeldschule 

 
Der Schwerpunkt der Fachnote liegt in der Grundschule 

in allen Fächern auf den mündlichen Leistungen! 

 

Im Sachunterricht wurde folgendes Verhältnis zwischen 

schriftlichen und mündlichen Leistungen festgelegt: 

  

    Schriftlich  Mündlich 

 

30%            <             70% 

 

Das bedeutet, dass die mündlichen Leistungen mehr als 

70% der Gesamtnote ausmachen müssen. 

 

In Mathematik und Deutsch wurde folgendes Verhältnis 

zwischen schriftlichen und mündlichen Leistungen 

festgelegt: 

 

    Schriftlich  Mündlich 

 

33%            <            66% 

 

 

In Klasse 1 werden keine Noten vergeben. Es wird ein 

Verbalzeugnis verfasst, in dem zu jedem Fach Aussagen 

zum Leistungswillen, zur Lernentwicklung und zum 

Lernerfolg getätigt werden. 

Übersicht über Klassenarbeiten und 

Leistungskontrollen 

 

 

Klasse 1: Übungsarbeiten sind möglich 

 

Klasse 2: In Ma und D  

bis zu 4 Klassenarbeiten und 

bis zu 4 Übungsarbeiten im Schuljahr 

 

Klasse 3: In Ma und D 

  bis zu 6 Klassenarbeiten im Schuljahr 

  In SU 

  bis zu 3 Lernkontrollen im Schuljahr 

  Übungsarbeiten sind möglich 

 

Klasse 4: In Ma und D 

  bis zu 6 Klassenarbeiten im Schuljahr 

  In SU 

  bis zu 4 Lernkontrollen im Schuljahr 

  Übungsarbeiten sind möglich 

 
Quelle: Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses; Anlage 2, 

Artikel 6.2 

  


